
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1986/11/3 84/15/0197
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 03.11.1986

Index

32/04 Steuern vom Umsatz

Norm

UStG 1972 §18;

UStG 1972 §21 Abs6;

Rechtssatz

§ 18 UStG 1972 gilt - abgesehen von Ausnahmefällen - auch für Umsätze unter S 40.000,-- jährlich (Hinweis auf

Kolacny-Scheiner, Fallbeispiele zur MwSt, Wien 1985, S 323). Die Erfüllung der AufzeichnungspCicht des § 18 UStG 1972

gehört zum buchmäßigen Nachweis (Hinweis auf Doralt-Ruppe, Grundriß des österreichischen Steuerrechts, Band I/3,

S 325).
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